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2030-3-6-2-W 

600-1-F 

Verordnung 
zur Änderung der Vertretungsverordnung 

Vom 27. Mai1986 

Auf Grund des Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes zur Aus
führung des Sozialg~richtsgesetzes in Bayern 
(BayRS 33-1-A) erläßt die Bayerische Staatsregie
rung folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die gerichtliche Vertretung 
des Freistaates Bayern und über das Abhilfever
fahren - Vertretungsverordnung - VertrV - (BayRS 
600-1-F), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
11. Dezember 1984 (GVBl S. 530), wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Einleitungsformel wird ,,Art. 10 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Sozialgerichtsge
setzes in Bayern" durch ,,Art. 8 Abs. 1 des Geset
zes zur Ausführung des Sozialgerichtsgesetzes in 
Bayern" ersetzt. 

2. Es wird folgender § 10 eingefügt: 

,,§ 10 

Vertretung in Streitigkeiten 
im Sinn des § 13 des Bundeserziehungsgeld

gesetzes (BErzGG) 

In Streitigkeiten im Sinn des § 13 BErzGG wird 
der Freistaat Bayern durch das Landesversor
gungsamt Bayern vertreten." 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1986 in Kraft. 

München, den 27. Mai 1986 

Der Bayerische Ministerpräsident 

In Vertretung 

Dr. Karl Hillermeier 
Stellvertreter des Ministerpräsidenten 

und Staatsminister des Innern 

/ 
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290-4-1 

Verordnung 
zur Durchführung des Volkszählungsgesetzes 1987 

Vom 3. Juni1986 

Auf Grund von 

§ 9 Abs. 3 des Volkszählungsgesetzes 1987 vom 
8. November 1985 (BGBI 1 S. 2078) und 

§ 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswid
rigkeiten 

erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende 
Verordnung: 

§1 

Erhebungsstellen 

(1) lZuständige Behörde für die Durchführung 
der Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Ar
beitsstättenzählung auf der Grundlage des Volks"' 
zählungsgesetzes 1987 (Zählung) ist das Landesamt 
für Statistik und Datenverarbeitung. 2Es ist auch 
oberste Erhebungsstelle. 

(2) 1 Die Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen 
obliegen den Gemeinden, die der überörtlichen Er
hebungsstellen den Landratsämtern. 2Die Gemein
den und Landratsämter richten die Erhebungsstel
len nach Maßgabe des Volkszählungsgesetzes 1987 
und dieser Verordnung ein. 3Mehrere Gemeinden 
können zur Wahrnehmung der Aufgaben der örtli
chen Erhebungsstelle nach den Vorschriften des 
Dritten Teils des Gesetzes über die kommunale Zu
sammenarbeit zusammenarbeiten, wenn anders die 
Erfüllung der Anforderungen des § 5 insbesondere 
in räumlicher und personeller Hinsicht zumindest 
in einer der beteiligten Gemeinden nicht gewährlei
stet ist. 4Bei Bedarf kann eine kreisfreie Gemeinde 
mehrere örtliche Erhebungsstellen einrichten, die 
einer der örtlichen Erhebungsstellen zu unterstel
lensind. 

(3) Die Aufgaben der Erhebungsstellen sind 
Staatsaufgaben; für die Gemeinden sind sie über
tragene Aufgaben. 

§2 

Aufgaben des Landesamts für Statistik und 
Datenverarbeitung 

(1) lDas Landesamt für Statistik und Datenverar
beitung leitet die Durchführung der Zählung. 2Es 
hat gegenüber den örtlichen und überörtlichen Er
hebungsstellen ein Aufsichts- und Weisungsrecht. 
3Es erläßt die zur Durchführung erforderlichen 
technischen und organisatorischen Verwaltungs
vorschriften, vor allem hinsichtlich der zu verwen
denden Erhebungsvordrucke, des Erhebungsver
fahrens, des Termin- und Ablaufplans und der 
Geheimhaltung. 

(2) Die ausgefüllten Erhebungsvordrucke werden 
vom Landesamt für Statistik und Datenverarbei
tung auf der Grundlage des Volkszählungsgesetzes 
1987 geprüft, bearbeitet und statistisch verwertet. 

§3 

Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen 

(1) Die örtlichen Erhebungsstellen führen die 
Zählung im Gemeindegebiet durch. 

(2) lDie örtlich~n Erhebungsstell~n bereiten die 
Erhebungsvordruc;:ke an Hand der Datenüb~rmih
lungen des § 11 des Volkszählungsgesetzes 1987 vor. 
2Sie wählen die Zähler aus, bestellen, belehren, ver
pflichten, unterweisen und überwachen sie. 3Sie 
weisen im örtlichen Bereich auf die Zählung hin 
und fordern die Auskunftspflichtigen mit der Ver
teilung der Erhebungsvordrucke durch die Zähler 
zur Auskunft auf. 4Die Erhebungsvordrucke einer 
vorgezogenen Gebäudezählung (§ 1 Abs. 3 des 
Volkszählungsgesetzes 1987) können auch durch 
die Post versandt werden. 5Bei Ordnungswidrigkei
ten wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht 
nach § 12 des Volkszählungsgesetzes 1987 in Ver
bindung mit § 14 des Bundesstatistikgesetzes ertei
len die Gemeinden die Verwarnung nach § 56 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten; für die wei
tere Verfolgung und die Ahndung der Ordnungs
widrigkeiten sind die Kreisverwaltungsbehörden 
zuständig. 

(3) lDie örtlichen Erhebungsstellen führen unter 
Mitwirkung der Zähler die ausgefüllten Erhe
bungsvordrucke zusammen und tragen die Anga
ben einer vorgezogenen Gebäudezählung ein. 2Sie 
überprüfen die Erhebungsvordrucke und sonstigen 
Erhebungsunterlagen auf Vollzähligkeit, Vollstän
digkeit und formale Richtigkeit und treffen die 
dafür erforderlichen Maßnahmen. 3Sie leiten die 
übetprüften Erhebungsvordrucke und die in § 15 
Abs. 6 des Volkszählungsgesetzes 1987 genannten 
Datenträger sowie die sonstigen Erhebungsunter
lagen mit st~tistischen Einzelangaben terminge
recht über die überörtlichen Erhebungsstellen, im 
Fall kreisfreier Gemeinden unmittelbar dem Lan
desamt für Statistik und Datenverarbeitung zu. 
4Bei der Zuleitung ist sicherzustellen, daß die Un
terlagen gegen unbefugte Kenntnisnahme und 
En~nahme geschützt sind. 

§4 

Aufgaben der überörtlichen Erhebungsstellen 

(1) lDie überörtlichen Erhebungsstellen sammeln 
von den örtlichen Erhebungsstellen der kreis
angehörigen Gemeinden die ausgefüllten und ord
nungsgemäß verpackten Erhebungsvordrucke und 
sonstigen Erhebungsunterlagen mit statistischen 
Einzelangaben und leiten sie dem Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung zu. 2Sie haben die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die Unter
lagen gegen unbefugte Kenntnisnahme und Ent
nahme zu schützen. 

(2) lKann eine kreisangehörige Gemeinde die 
Anforderungen des § 5 insbesondere in räumlicher 
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und personeller Hinsicht nicht erfüllen und kommt 
eine Zweckvereinbarung nach § 1 Abs. 2 Satz 3 nicht 
zustande, übernimmt die überörtliche Erhebungs
stelle für diese Gemeinde die Aufgaben als örtliche 
Erhebungsstelle im Umfang des § 3 Abs. 3. 2Das 
Landratsamt prüft, ob die Anforderungen des § 5 
erfüllt werden können, und entscheidet spätestens 
sechs Monate vor dem Zählungsstichtag, ob die 
Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. 

§5 

Anforderungen an die örtlichen Erhebungsstellen 

(1) lDie örtlichen Erhebungsstellen sind räum
lich, organisatorisch und personell von anderen 
Verwaltungsstellen zu trennen: 2Erhebungsvor
drucke mit statistischen Einzelangaben sind aus
schließlich in den Räumen der örtlichen Erhe
bungsstellen zu bearbeiten und zu verwahren. 3Alle 
erkennbar für die örtlichen Erhebungsstellen 
bestimmten Eingänge sind diesen unmittelbar und 
ungeöffnet zuzuleiten. 

(2) lDie örtlichen Erhebungsstellen sind mit eige
nem Personal auszustatten, das die Gewähr für Zu
verlässigkeit und Verschwiegenheit bietet und des
sen Aufgaben schriftlich festzulegen sind. 2Das Per
sonal ist auf die Wahrung des Statistikgeheimnis
ses und zur Geheimhaltung auch solcher Erkennt
nisse über Auskunftspflichtige schriftlich zu ver
pflichten, die gelegentlich seiner Tätigkeit gewon
nen werden. 3Einzelangaben in Erhebungsvordruk
ken dürfen unbefugten Personen nicht bekanntge
geben und nicht für andere als die zugelassenen 
Zwecke der Zählung verwendet werden. 4Die in den 
örtlichen Erhebungsstellen tätigen Personen dür
fen, soweit sie statistische Einzelangaben in den 
Erhebungsvordrucken bearbeiten, nicht mit ande
ren Aufgaben des Verwaltungsvollzugs betraut 
werden. 

(3) Die Räume der örtlichen Erhebungsstellen, in 
denen Unterlagen für die Durchführung der Zäh
lung bearbeitet oder aufbewahrt werden, sind ge
gen unbefugten Zutritt zu sichern. 

(4) IDie Trennung der örtlichen Erhebungsstellen 
von anderen Verwaltungsstellen nach den Absät
zen 1 bis 3 ist vom Beginn der Bearbeitung und Auf
bewahrung von Erhebungsvordrucken mit statisti
schen Einzelangaben bis zu deren Ablieferung si
cherzustellen. 2Soweit auf Grund nachträglicher 
Rückfragen des Landesamts für Statistik und Da
tenverarbeitung Erhebungsvordrucke mit statisti
schen Einzelangaben in Gemeinden zu bearbeiten 
sind, gelten die Anforderungen der Absätze 1 bis 3 
entsprechend. 

(5) 1 Bestehende Regelungen, die der Trennung 
der örtlichen Erhebungsstellen von anderen Ver
waltungsstellen nach den Absätzen 1 bis 3 entge
genstehen, gelten nicht für die örtlichen Erhe
bungsstellen. 2Mit der Zählung dürfen andere stati
stische Erhebungen, auch wenn sie freiwillig durch
geführt werden sollen, nicht verbunden werden. 

(6) In den Fällen des § 4 Abs. 2 gelten die Absätze 1 
bis 5 für die überörtlichen Erhebungsstellen ent
sprechend. 

§6 

. Leitung der örtlichen E;rhebungsstelle 

1 Leiter der örtlichen Erhebungsstelle ist der erste 
Bürgermeister, bei Mitgliedsgemeinden von Ver- . 
waltungsgemeinschaften der Gemeinschaftsvor
sitzende. 21m Fall des § 1 Abs. 2 Satz 3 wird in der 
Zweckvereinbarung als Leiter der örtlichen Erhe
bungsstelle einer der ersten Bürgermeister der be
teiligten Gemeinden bestimmt. 31m Fall des § 4 
Abs. 2 ist Leiter der Landrat. 4Der Leiter hat insbe
sondere die Aufgabe, für die nach § 5 erforderlichen 
Organisations- und Datenschutzmaßnahmen zu 
sorgen und deren Wirksamkeit regelmäßig zu über
wachen. 5Der Leiter erläßt eine Dienstanweisung, 
in der unter Beachtung der Anforderungen des § 5 
die Räume festgelegt und die Aufgabenverteilung, 
der Arbeitsablauf und die Sicherungsmaßnahmen 
im einzelnen geregelt werden. 6Die Aufgaben des 
Leiters ' können mit Ausnahme der in Satz 5 ge
nannten auf einen Bediensteten übertragen wer
den. 

§7 

Die Zähler 

1 Die Zähler sind ehrenamtlich tätig. 2Sie unter
stehen dem Weisungs- und Aufsichtsrecht der ört
lichen Erhebungsstellen. 

§8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 15. Juni 1986 in Kraft. 

München, den 3. Juni 1986 

Der Bayerische Ministerpräsident 

FranzJosef Strauß 
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2210-8-2-4-K 

Dritte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Festsetzung von Curricularnormwerten 

Vom 21. Mai 1986 

Auf Grund von Art. 7 Abs. 3 Satz 6 und Abs. 6 des 
Staatsvertrags über die Vergabe von Studienplät
zen (BayRS 2210-8-1-K) sowie Art. 10 Abs. 2 des Ge
setzes zur Ausführung des Staatsvertrags über die 
Vergabe von Studienplätzen (BayRS 2210-8-2-K) 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Unter
richt und Kultus folgende Verordnung: 

§1 

Die Anlage zur Verordnung zur Festsetzung von 
Curricularnormwerten vom 27 ~ Juni 1983 (GVBl 
S . 388), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
14. Mai 1985 (GVBl S. 149), wird wie folgt geändert: 

1. In Abschnitt ,.A Studiengänge an Wissenschaftli
chen Hochschulen (ohne Fachhochschulstudien
gänge) mit dem Abschluß Diplom, Magister,Pro
motion (als erstem Abschluß), Staatsexamen 
(ohne Lehrämter)" wird bei lfd. Nr. A16 ("Theater
wissenschaft") die Zahl ,,2,2" durch die Zahl ,,3,0" 
ersetzt. 

Als neue lfd. Nr. A01 wird eingefügt: "Buch-' und 
Bibliothekskunde 3,0"; die bisherigen lfd. Nrn. A01 . 
bis Al8 werden lfd. Nrn. A02 bis A19. 

2. In Abschnitt "C Aufbaustudiengäng~" werden die 
lfd. Nrn. C03 und C04 ersetzt durch C04 und C05. 
Als neue lfd. Nr. C03 wird eingefügt: ,.Aufbaustu
dium Gerontopsychologie 2,6". 

3. In Abschnitt "D Fachhochschulstudiengänge" 
wird bei der lfd. Nr. D12 "Innenarchitektur" die 
Zahl ,,6,6" durch die Zahl ,,7,3" ersetzt. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 
1986 in Kraft. 

München, den 21. Mai 1986 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

LV. D r. Be r g hof er - W eie h n e r 
Staatssekretärin 
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2030-3-6-2-W 

Verordnung 
über die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung und Urlaub 

nach Art. 80a des Bayerischen Beamtengesetzes 
im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums 

für Wirtschaft und Verkehr 

Vom 26. Mai 1986 

Auf Grund des Art. 80a Abs. 5 und 6 des Bayeri
schen Beamtengesetzes (BayBG~ erläßt das Bayeri
sche Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staats
ministerium der Finanzen folgende Verordnung: 

§1 

Bewilligungsfähige Bereiche ' 

Eine Ausnahmesituation und ein dringendes öf
fentliches Interesse im Sinn des Art. 80a Abs. 1 
BayBG liegen in allen Laufbahnen vor. 

§2 

Ausschluß von Teilzeitbeschäftigung 

Behördenleitern und Abteilungsleitern kann 
Teilzeitbeschäftigung nicht bewilligt werden. 

§3 

AntragsteIlung 

1 Der Antrag auf Bewilligung von Teilzeitbeschäf
tigung und Urlaub nach Art. 80a Abs. 1 Nr. 1 BayBG 
soll sechs Monate vor dem beantragten Beginn der 
Freistellung bei der zuständigen Dienstbehörde 
schriftlich gestellt werden. 2Der Antrag auf Verlän
gerung von Teilzeitbeschäftigung ist spätestens 
sechs Monate vor Ablauf des laufenden Bewilli
gungszeitraums zu stelle n . 

§4 

Dauer der Teilzeitbeschäftigung 

lTeilzeitbeschäftigung kann nur bewilligt wer
den, wenn die vom Beamten beantragte Dauer ei
nen bestimmten Zeitraum erreicht (Mindestbewil
ligungszeitraum). 2Der Mindestbewilligungszeit
raum beträgt zwei Jahre, bei Verlängerung einer 
bereits bewilligten Teilzeitbeschäftigung im unmit
telbaren Anschluß jeweils ein Jahr. 

§5 

Umfang der Teilzeitbeschäftigung 

(1) lDie Teilzeitbeschäftigung soll die Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit betragen. 2Eine Teilzeit
beschäftigung, bei der die Ermäßigung der regel
mäßigen Arbeitszeit weniger als die Half te beträgt, 
darf nur bewilligt werden, wenn die Bewilligung mit 
dem Vorbehalt verbunden wird, daß die Ermäßi
gung von der zuständigen Dienstbehörde aus 
dienstlichen Gründen, insbesondere zur Vermei
dung unverwertbarer Stellen reste bis auf die Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit erweitert werden 
kann, und der Beamte diesem Vorbehalt zustimmt. 

(2) Die durchschnittliche wöchentliche Arbeits
zeit (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Arbeitszeitverordnung - AzV -
BayRS 2030-2-20-F) ermäßigt sich nach dem Um

. fang der bewilligten Teilzeitbeschäftigung. 

(3) lDie Verteilung der nach Absatz 2 ermäßigten 
Arbeitszeit auf die einzelnen Arbeitstage sowie die 
Einteilung der täglichen Arbeitszeit bestimmt der 
unmittelbare Dienstvorgesetzte nach den dienst
lichen Erfordernissen. 2Dienstbeginn und Dienst
ende können hierbei abweichend von § 6 Abs. 1 AzV 
bestimmt werden. 3Änderungen der nach den Sät
zen 1 und 2 festgesetzten Arbeitszeit sind aus 
dienstlichen Gründen zulässig. 

§6 

Widerruf der Bewilligung 
von Teilzeitbeschäftigung 

lDie zuständige Dienstbehörde kann die Bewilli
gung von Teilzeitbeschäftigung innerhalb von 
sechs Monaten vor Ablauf des laufenden Bewilli
gungszeitraums widerrufen, soweit dies aus dienst
lichen Gründen erforderlich ist. 2Dies gilt nicht, 
wenn der Beamte rechtzeitig (§ 3 Satz 2) die Verlän
gerung der Teilzeitbeschäftigung beantragt hat und 
keine dienstlichen Gründe zur Ablehnung des Ver
längerungsantrags vorliegen. 

§7 

Zuständigkeiten 

Die Verordnung über beamten- und besoldungs
rechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des 
Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und 
Verkehr (BayRS 2030-3-6-1-W) wird wie folgt geän
dert: 

1. In der Einleitungsformel werden nach den Wor
ten ,,Art. 79 Satz 2," die Worte ,,Art. 80a Abs. 5 
Satz 2," eingefügt. 

2. In § 2 Abs. 1 Nr. 9 wird der Punkt durch ein Kom
ma ersetzt und folgende Nummer 10 angefügt: 
,,10. die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung 

und Urlaub nach Art. 80a Abs. 1 Nr. 1 
BayBG." 

§8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1986 in Kraft. 

München, den 26. Mai 1986 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr 

Anton J au man n , Staatsministe r 
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